
R10 - LAUFZEITVORTEIL 
 
Im Hinblick auf die erstmals oder neuerlich vereinbarte Vertragslaufzeit entstehen kalkulatorische 
Kostenvorteile, welche in der vereinbarten Prämie bereits berücksichtigt sind. 
 
Bei vorzeitiger Vertragsauflösung innerhalb von 9 Jahren ab Vertragsbeginn oder -verlängerung 
entfällt die Grundlage für diese Prämienberechnung. Der Versicherungsnehmer ist daher zur Zahlung 
einer Nachschussprämie gemäß nachstehender Berechnung verpflichtet: 
Vor Vollendung eines Jahres ab Vertragsbeginn oder -verlängerung beträgt die Nachschussprämie 
90% einer Jahresprämie. Nach Vollendung eines Jahres ab Vertragsbeginn oder -verlängerung 
beträgt die Nachschussprämie 80% einer Jahresprämie. Mit Vollendung jeden weiteren Jahres 
verringert sich dieser Prozentsatz jeweils um 10%, sodass die Nachschussprämie nach Vollendung 
des zweiten Jahres 70% und nach Vollendung des dritten Jahres 60% einer Jahresprämie beträgt 
u.s.w. Als Berechnungsgrundlage wird immer die zum Auflösungszeitpunkt nach Maßgabe des 
Vertrages aktuelle Jahresprämie herangezogen. 
 
Bei Kündigung durch den Versicherer nach Eintritt eines Versicherungsfalles wird keine 
Nachschussprämie verrechnet. 


